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Baugespann 
(§§ 191 ff. PBG) 

 

 

 

   

Bauherrschaft Bauvorhaben Auflagefrist 

   

   

Rolf Steiger 

Hinterdorfstrasse 20 

6235 Winikon 

Wind- und Schneefang zum Schutz der 

Haustür, Gebäude Nr. 68, Parzelle Nr. 106, 

Hinterdorfstrasse  20, Grundbuch Winikon 

22.05.2025 

bis 

10.06.2025 

 

   

 

Das Baugesuch und die Beilagen können auf der Gemeindekanzlei Triengen eingesehen werden. Im Zeitpunkt der 

Auflage sind die öffentlich-rechtlichen Vorschriften noch nicht im Detail geprüft. Während der Auflagefrist können 

öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Einsprachen schriftlich an den Gemeinderat Triengen eingereicht werden. 

Sie haben einen bestimmten Antrag und dessen Begründung zu enthalten. 

 

Mit der öffentlich-rechtlichen Einsprache kann die Verletzung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen, mit der privat-

rechtlichen Einsprache die Verletzung privater Rechte geltend gemacht werden. 

 

6234 Triengen, 20. Mai 2025, gt 

2025-2506 / 21 

 

 

Bau, Verkehr und Umwelt 

Bauamt 

 


